
1 Der Aufbau und die Tätigkeit der staatlichen 
Organe werden durch die in dieser Verfassung 
festgelegten Ziele und Aufgaben der Staatsmacht 
bestimmt.
2 Die Souveränität des werktätigen Volkes, ver
wirklicht auf der Grundlage des demokratischen 
Zentralismus, ist das tragende Prinzip des Staats
aufbaus.


